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Beilage 91/1969 zum kurzschriftlichen Bericht des o. ö. Landtages, XX. Geselzgebungsperiode

Bericht des Ausschusses fürallgemeine innere Angelegenheiten
betreffend das Gesetz, mit dem das Lustbarkeitsabgabe-Gesetz neuerlich

abgeändert wird (Lustbarkeitsabgabe-Gesetz-Novelle 1969)

(L - 223/2 - XX)

Durch das Lustbarkeitsabgabe-Gesetz,
LGB!. Nr. 13/1950, in der Fassung der Lustbarkeits-
abgabe-Gesetz-Novellen LGB!.' Nr. 52/1950,
LGB!.Nr. 71/1955 und LGB!. Nr. 47/1964 werden die
Gemeinden gemäß § 8 Abs. 6 des Finahz-Verfas-
sung'sgesetzes 1948, BGB!. Nr. 45, verpflichtet, eine
Abgabe für die Veranstaltung von Lustbarkeiten im
Gemeindegebiet nach den näheren Bestimmungen
dieses Gesetzes zu erheben.

§ 15 .Abs. 3 lit. ades Finanzausgleichsgesetzes
1967 - FAG. 1967, BGBL Nr. 2, "ermächtigt die
Gemeinden, durch.Beschluß der Gemeindevertretung
folgende Abgaben vorbehaltlich weitergehender Er-
mächtigung durch die Landesgesetzgebung .auszu-
schreiben:

Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ge-
mäß § 14 Abs. I Z. 9, die in Hunderltei1en des
,Eintrittsgeldes erhoben werden, allgemein bis
zum Ausmaß von 25 v. H., bei Filmvorführungen
bis zum Ausmaß von 10 v. H. des Eintrittsgeldes
mit Aussd1luß der AbgC!-be.Ausgenommen sind
Lustbarkeitsabgaben für Veranstaltungen von
Theatern, die aus Mitteln des Bundes, eines
Landes oder einer Gemeinde regelmäßige Zu-
schüsse erhalten."

Gemäß § 10 des Lustbarkeitsabgabe-Gesetzes "be-
trägt das Höchstausmaß der Kartenabgabe (Pro-
zentualabgabe) 30 v. H., das Mindestausmaß 15 v. H.
- bei Vorführung von Bildstreifen (§ 2 Abs. 4 P. 9)
5 v. H. - des Preises oder Entgeltes (§§ 8 und 9)".
Nach § 10 Abs. 4 dieses Gesetzes "tritt für Vor-
führungen von Bildstreifen eine Ermäßigung der
Abgabe um 50% ein, wenn hauptsächlich Kulturfilme
gezeigt werden I welche künstlerisch oder für die
Bildung wertvoll sind".

Nach dem Lustbarkeitsabgabe-Gesetz sind daher
die Gemeinden - unbeschadet der Bestimmung des
§ 10 Abs. 4 - derzeit ermächtigt, bei Vorführung
von Bildstreifen eine Lustbarkeitsabgabe im Höchst-
ausmaß von 30 v. H. des Preises oder Entgeltes ein-
zuheben; das Mindestausmaß dieser Abgabe beträgt
aber jedenfalls 5 v. H. des Preises oder Entgeltes.
Gemäß § 15 Abs. 3 des Lustbarkeitsabgabe-Gesetzes
darf die Lustbarkeitsabgabe bei der Vorführung von
Bildstreifen nur in Form der Kartenabgabe einge-
hoben werden.

Die Fachgruppe der Lichtspieltheater für Ober-
österreich hat wiederholt nachdrücklichst die Herab-
setzung der Lustbarkeitsabgabe bei Vorführung von
Bildstreifen auf höchstens 10 v. H. und die Auf-
lassung der Mindestgrenze von 5 v. H. gefordert.

Dieses Begehren wird vor allem mit der allgemein
anerkannten Krisensifuation im Lichtspieltheater-
gewerbe begründet, die hauptsächlich durch die
Konkurrenzierung dieser Unternehmen durch das
Fernsehen herbeigeführt worden und keineswegs auf
Oberösterreich und darüber hinaus auf Osterreich
besmränkt ist. Eine' wesentliche steuerliche Ent-
lastung der Lichtspieltheaterunternehmer werde da-
her als unerIäßlich betrachtet. Dem habe auch bereits
der Bundesgesetzgeber bei der Erlassung des FAG.
1967 Rechnung getragen. Im § 15 Abs. 3 lit. a dieses
Gesetzes wurde nämlich allein für Lustbarkeits-
abgaben bei Filmvorführungen in Abkehr von der
bis dahin geltenden Regelung die Höchstgrenze der
Abgabe auf Grund des freien Beschlußrechtes der
Gemeinde von 25 v. H. auf 10 v. H. herabgesetzt.

Die Rechtslage in den übrigen Bundesländern ist
nicht einheitlich. In den Bundesländern Ni~deröster-
reich, Steiermark und Tirol wurde das Höchstausmaß
der Lustbarkeitsabgabe bei Vorführung von Bild, .
streifen bereits auf 10 v. H. herabgesetzt. Auch in
Kärnten beträgt das Höchstausmaß der Lustbarkeits-
abgabe bei Vorführung von Bildstreifen im Regel-
falle 10%; dieses Höchstausmaß erhöht sich jedoch,
gestaffelt nach dem Jahresumsatz des Lichtspiel-
theaterunternehmens, bis auf 25 v. H. Die einschlä-
gigen gesetzlichen Regelungen in Burgenland, Salz-
burg und Vorarlberg stammen noch aus der Zeit vor
dem Inkrafttreten des FAG. 1967. Das Höchstaus-
maß der Lustbarkeitsabgabe bei Vorführung von
Bildstreifen ist in Salzburg derzeit noch 20 v. H., in
Burgenland und Vorarlberg 25 v. H. In Wien beträgt
die Abgabe bei Vorführung von Bildstreilen I v. H.
bis 25 v. H., abgestuft nach den Einnahmen. Die
Regelung von Wien sieht als einzige' der übrigen
Bundesländer eine Mindestabgabe (nämlich 1 v. H.)
vor.

Mit der im Entwurf vorliegenden Lustbarkeits-
abgabe-Gesetz-Novelie 1969 soli in Angleichung an
die Rechtslage in den übrigen Bundesländern -
außer Wien - die Verpflichtung zur Einhebung einer
Lustbarkeitsabgabe für die Vorführung von Bild-
streifen in einer durch Gesetz geregelten Mindest-
höhe beseitigt und darüber hinaus das Höchstausmaß
einer sulchen Abgdue in AnyleidlUug ön die Be-
stimmung des § 15 Abs. 3 lit. a FAG. 1967 - so
wie bereits in anderen Bundesländern - mit 10 v. H.
des Preises oder Entgeltes begrenzt werden.

Im Züge der vorgesehenen Novellierung des Lust-
barkeitsabgabe-Gesetzes muß auch dem 'verfassungs-
rechtlichen Erfordernis des Art. 118 Abs. 2 B-VG.
1929 'in der Fassung der Bundes-Verfassungsgesetz··
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novelle 1962, BGBI. Nr. 205, entsprochen werden.
Die Erhebung der Lustbarkeitsabgabe durch die Ge- .

, meinden ist nämlich eine Angelegenheit des eigenen
Wirkungsbereiches. Nach der zitierten Verfassungs~ .
bestimmung- "haben die Gesetze derartige' Ange-
legenheiten ausdrücklich als solche des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeind~ zu bezeichnen".

Zu den einzelnen Bestimmungen des·Gesetzent-
wurfes ist noch folgendes zu bemerken:

Zn Art. I Z. 1:
Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuternden
Bemerkungen ausgeführt wurde, umschreibt § 1
des Lustbarkeit'sabgabe-Gesetzes die Verpflich-
tung der Gemeinden, eine Abgabe für die Ver-
anstaltung von Lustbarkeiten einzuheben. Das
Mindestausmaß der Abgabe ist im § 10 des Ge-
setzes geregelt. Hinsic.htlich' der Lustbarkeitsab-
gabe für die Vorführung von Bildstreifen soll die
Verpflichtung zur Einhebung entfallen, Ob für
.solche Veranstaltungen in Hinkunft eine Lust-
barkeitsabgabe vorgeschrieben und eingehoben
wird, bleibt dann gemäß § 15 Abs. 3 lil. a FAG.
1967 dem freien Beschlußrecht der Gemeinde
überlassen.
§ 1 muß daher durch die Feststellung ergänzt
werden, daß die Verpflichtung zur Einhebung
einer Lustbarkeitsabgabe nicht für den Fall der
Vorführung von Bildstreifen gilt.

Zu Arl. I Z. 2:
Gemäß § 3 Abs. 1 P. 6 des Lustbarkeitsabgabe-
Gesetzes unterliegen einzelne Veranstaltungen
der im § 2 Abs. 4 P. 8, 10 und 11 bezeichneten
Art, "die von Gebietskörperschaften im öffent-
lichen Interesse unternommen, unterhalten oder
besonders unterstützt werden", der Abgabe dann
nicht, wenn sie "als gemeinnützig anerkannt sind.
Zuständig für diese Anerkennung ~st, -wenn die
Veranstaltung in ganz Oberösterreich durchge~
führt wird, die Landesregierung, wenn sie nur
innerhalb eines Bezirkes durchgeführt wird, die
Bezirkshauptmannschaft (der Magistrat)". Da die
Einhebung der Lustbarkeitsabgabe eine Ange-
legenheit des eigenen WirkungsbereiChes der
Gemeinde bildet und die Gemeinde gemäß
Art. ÜS Abs. 4 B-VG. 1929 in der Fassu;;g der
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 die An-
gelegenheiten ihres eigenen Wirkungsbereiches
selbst zu besorgen hat, sind die im § 3 Abs. 1 P. 6
des Lustbarkeitsabgabe-Gesetzes normierten Zu-
ständigkeiten der Landesregierung und der Be-
zirksverwaltungsbehörden mit der nunmehr ge-
gebenenVerfassungsrechtslage nicht mehr ver-
einbar. Diesem Umst.and soll durch die Neu-
fassung des § 3 Abs. 1 P. 6 des Gesetzes Rechnung
getragen werden.
Dabei wurde überdies berücksichtigt, daß ein-
schlägige Veranstaltungen von Gebietskörper-
schaften ohnedies im Regelfalle nur unter~
nommen, unterhalten oder besonders unterstützt
werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt.
Die bisher im Gesetz normierte Voraussetzung
des _"öffentlichen Interesses" für eine solche

Tätigkeit einer Gebietskörperschaft konnte daher
entfallen.

Zu Art. I Z. 3:
§ 3 Abs. 3 des Lustbarkeitsabgabe-Gesetzes be-
stimmt, daß, "falls die im Abs. 1 P. 1 bis 4 und 6
aufgeführten Veranstaltungen auch die Vorfüh-
rung von Bildstreifen umfassen, eine Befreiung
von der Steuer nur eintritt, wenn. Filme ohne
fortlaufende Spielhandlung vorgeführt werden,
für die Vorführung von Filmen mit fortlaufender
Spielhandlung gilt diese Ausnahme nur dann,
wenn sie künstlerisch oder für die Bildung wert~
voll sind".
Die durch die vorliegende Novelle beabsichtigte
Dbel:tragung der Entscheidung hinsichtlich der
Einhebung einer LustbCirkeitsabgabe für die Vor-
führung von Bildstreifen in das freie Beschluß-
recht der Gemeinde bedingt zwangsläufig die
Aufhebung der Bestimmung des § 3 Abs. 3 des
Gesetzes. Würde diese Bestimmung nicht aufge-
hoben, wäre nämlich praktisch die Vorführung
von Bildstreifen wiederum der Abgabepflicht im
Sinne des § 1 des Gesetzes unterworfen, und zwar
allein für den Fall, daß Bildstreifen im Zusammen-
hang mit Veranstaltungen, die gemäß § 3 Abs. 1
P. 1 bis 4 und 6 an sich von der Abgabepflicht
ausgenommen sind, vorgeführt werden.

Zu Art. I Z. 4:·
Gemäß § 8 Abs. 1 des' Lustbarkeitsabgabe-Gesetzes
ist die Kartenabgabe (Prozentualabgabe) dann,
wenn das Entgelt höher ist als der auf der Karte
angegebene Preis, nach dem Entgelt zu berechnen.
§ S Abs. 2 des Gesetzes bestimmt, daß als Entgelt
die gesamte Vergütung - jedoch unter Ausschluß
der Abgabe - gilt, die für die Zulassung zu der
Lustbarkeitsveranstaltung gefordert wird. Wird
neben diesem Entgelt unter bestimmten Voraus-
setzungen oder' zu bestimmten Zwecken eine
Sonderzahlung verlangt, so wird die Sonder-
zahlung zu dem Entgelt hinzugerechnet. Die
Sonderzahlung ist jedoch dann dem Entgelt nicht
zuzurechnen, "wenn sie einem Dritten zu einem
von der o. ö. Landesregierung als gemeinnützig
anerkannten Zweck zufließt".
Da die Einhebung der Lustbarkeitsabgabe eine
Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches
der Gemeinde bildet, ist auch diese Zuständigkeit.
der Landesregierung aus den schon.zu Art. I Z. 2
des Gesetzentwurfes näher dargelegten Gründen
mit der nunmehr gegebenen Verfassungsrechts-
lage nicht mehr vereinbar. Die beabsichtigte Neu-
fassung des letzten Satzes des § 8 Abs. 2 t.rägt
diesem Umstand Rechnung.

Zn Art. I Z. 5 uud 6:
Gemäß § 10 Abs. 1 des Lustbarkeitsabgabe-
Gesetzes beträgt derzeit das Höchstausmaß der
Abgabe für die Vorführung von Bildstreifen
30 v. H., das Mindestausmaß 5 v. H. des Preises
oder Entgeltes. Ergänzend dazu bestimmt § 10
Abs. 4, daß "für Vorführungen von Bildstreifen
eine Ermäßigung der Abgabe um 50% eintritt.

I
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wenn ·hauptsächlich Kulturfilme gezeigt. werden,
welche künstlerisch oder für die Bildung wert-
voll sindu

•

Der bereits dargelegten Zielsetzung der vor-
liegenden Novelle zum Lustbarkeitsabgabe-
Gesetz entsprechend, muß an Stelle dieser Be-
stimmungen die Feststellung getroffen werden,
daß es im Rahmen der bundesgesetzlichen Er-
mädltigung (§ 15 Abs. 3 lit. a FAG. 1961) dem
freien Beschlußrecht der Gemeinde unterliegt, ob
eine Abgabe für die Vorführung von Bildstreifen
ausgeschrieben wird.

Zu Art. I Z. 1:

§ 29 des Lustbarkeitsabgabe-Gesetzes hat folgen-
den Wortlaut:

"EInhebung, Rechtsmille1entscheldung und
Vollstreckung; Znständlgkeit.

(1) Die durch das Abgabeneinhebungsgesetz
vom 30. März 1949, BGBI. NI. 103, den Be-
hörden des Bundes übertragenen Aufgaben
besorgen die nach der Gemeindeordnung (dem
Gemeindestatute) zuständigen Organe der
Gemeinde unbeschadet besonderer Bestim-
mungen dieses Gesetzes.

(,) Vber Red:ttsmittel (Abgabenrechtsmittel-
gesetz vom 9. Februar 1949, BGBL NI. 60)
entscheidet die Landesregierung; die Hand-
habung der BestiIpmungen des § 41 Abs. 1
und 2 des Abgabenrechtsmittelgesetzes obliegt
dem Gemeindeausschuß (in den Städten mit
eigenem Statut dem Stadtrat).

(,) Vollstreckungsbehörde (§ 83 Abs. 2 Z. 2
der Abgabenexekutionsordnung vom 30. März
1949,BGBI.Nr. 104) ist das Gemeindeamt (der
Magistrat)."

Von diesen Bestimmungen wurde dem § 29 Abs, 2
erster Halbsatz durch das Inkrafttreten des neuen
Gemeindeorganisationsrechtes mit 31. Dezember
1965 derogiert, da seit diesem Zeitpunkt in den
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches
der Gemeinde, zu denen auch die Einhebung der
Lustbarkeitsabgabe gehört, ein Rechtsmittel der
im § 29 Abs. 2 erster Halbsatz umschriebenen Art
an Verwaltungsorgane außer halb der Gemeinde
nic.ht mehr zulässig ist; an die Stelle dieser
Red:ttsmittel ist die Vorstellung getreten (Art. 118
Abs. 4 B-VG. 1929 in der Fassung der Bundes-
Verfassungsgesetznovelle 1962). Die übrigen
Vorschriften des § 29 des Lustbarkeitsabgabe-
Gesetzes sind, da dem § 29 Abs. 1 und 2 zweiter
Halbsatz entsprechende Bestimmungen im § 2 Z. 1
bzw. im § 3 Abs. 2 des O. ö. Abgaben-Verfahrens-
gesetzes, LGBI. NI. 45/1955, enthalten sind und
hinsichtlich der Vollstreckung (§ 29 Abs. 3) durch
§ 96 Abs. 1 der Oberösterreichischen Gemeinde-
ordnung 1965, LGBL NI. 45, eine einheitlid:te
Regelung getroffen wurde, überholt bzw. für die
Praxis entbehrlich. Dieser § 29 soll daher im
Interesse der Vbersichtlid:tkeit der Rechtslage
aus dem Gesetz eliminiert werden.
Gemäß Art. 118 Abs. 2 B-VG. 1929 in der Fassung
der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 um-

faßt der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde
alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder
überwiegenden Interesse der in der Gemeinde
verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und
geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb
ihrer örtli~hE:mGrenzen besorgt zu werden. Zum
eigenen yYirkungsberekh der Gemeinde gehören
nach dieser Verfassungshestimmung auch· die im
Art. 116 Abs. 2 B-VG. 1929 angeführten Ange-
legenheiten. Art. 116 Abs. 2 B-VG. 1929 be-
stimmt, daß die Gemeinde das Recht hat, "inner-
halb der Schranken der allgemeinen Bundes- und
Landesgesetze Vermögen aller Art zu besitzen,
zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaft-
liche Unternehmungen zu betreiben sowie im
Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt
selbständig zu führen und Abgaben auszuschrei-
ben". Demnach fallen die im Lustbarkeitsabgabe-
Gesetz geregelten Aufgaben der Gemeinde
zweifellos in den eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinde. In diesem Zusammenhang ist auch
darauf hinzuweisen, daß das Verwaltungsstraf-
recht in keinem Fall dem eigenen Wirkungsbe-
reich der Gemeinde im Sinne der vorzitierten Ver-
fassungsbestimmungen zugerechnet werden kann.
Wie schon eingangs ausgeführt wurde, haben
nach Art. 118 Abs. 2 letzter Satz B-VG. 1929 die
Gesetze die Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinde 'ausdrücklich als
solche zu bezeichnen. Diesem verfassungsrecht-
lichen Erfordernis trägt der -neue § 29 des Lust-
barkeitsabgabe-Gesetzes Rechnung.

Zu Art. I Z. 8:

§ 31 hat gegenwärtig folgenden Wortlaut:

,,(1) Die o. ö. Landesregierung ist ermächtigt,
Durchführungsverordnungen zu erlassen.

(2) Jede Gemeinde kann auf Grund dieses
Gesetzes und den hiezu erlassenen Durch-
führungsverordnungen eine durch den Ge-
meindeausschuß zu beschließende Lustbar-
keitsabgabeordnung erlassen. Diese tritt· mit
dem Monatsersten in Kraft, der dem Monat
folgt, in .welchem der Beschluß des Gemeinde-
ausschusses Rechtskraft erlangt hat. ..

Diesen Bestimmungen wurde durch die ver-
fassungsrechtliche Neuordnung des Gemeinde-
rechtes zum Teil bereits derogiert bzw. wurden
diese Bestimmungen weitgehend modifiziert. Im
Zuge der erforderlichen Anpassung des Lustbar-
keitsabgabe-Gesetzes an die ,neue Verfassungs-
rechtslage muß diesem Umstand Rechnung getra-
gen werden. Ergänzend ist dazu noch zu bemer-
ken, daß das Recht zur Erlassung von Durchfüh-
Tlmasverordmmup.n nnf'h np.T sUinrliup.TI Spruch-
praxis des Verfassungsgerichtshofes den Verwal-
tungsbehörden schon allein auf Grund des Art. 18
Abs. 2 B-VG. 1929 zusteht, ohne daß es dazu
noch einer besonderen Ermächtigung in den ein-
zelnen Gesetzen, um deren Durchführung es sieb
handelt, bedürfte.

§ 31 hat daher ersatzlos zu entfallen.
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Zu Art. 11:

Das Gesetz soll als abgabenrechtliche Vorschrift
mit Beginn eines Monates in Kraft treten. Uber-
dies muß den Gemeindevertretungen ein ent-
sprechender Zeitraum zur Verfügung stehen, um
die Beschlüsse hinsichtlich' der Höhe der Lust-
barkeitsabgabe bei Vorführung von Bildstreifen
der -neuen Gesetzeslage zeitgerecht anzupassen.

L. Hartl

Obmann

I' Der Aussdtuß für allgemeine innere Angelegen-
heiten beantragt, der Hohe Landtag möge das beige-
fügte Gesetz,· mit dem das Lustbarkeitsabgabe-
Gesetz neuerlldt abgeändert wird (Lustbarkeltsab-
gabe-Gesetz-Novelle 1969), besdtließen.

Li n z, am 31. Jänner 1969

Reisinger

Berichterstatter

I

..I."
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Gesetz

vom _ , _ ,
mit dem das Lustbarkellsabgabe-Gesetz neuerlldl abgeändert wird

(Lustbarkellsabgabe-Gesetz-Novelle 1969)

,
Der o. ö. Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Lustbarkeitsabgabe-Gesetz, LGBI. Nr. 13/1950,
in der Fassung der Lustbarkeitsabgabe-Gesetz_No_
venen LGBI. Nr. 52/1950, LGBI. Nr. 7111955 und
LGBI. Nr. 47/1964 wird abgeändert wie folgt:

1. Der Bestimmung des § 1 wird die Absatzbezeich-
Dung ,,(1)" vorangesetzt; als Abs. 2 wird ange-
fügt:

, ,,(2) Die Verpflidltung gemäß Abs, 1 gilt nidlt
für Abgaben für die Vorführung von Bild-
streifen." "

2, § 3 Abs, 1 P. 6 hat zu lauten:
Ir?' einzelne Veranstaltungen der im § 2 Abs. 4

P. 8, 10 und 11 bezeichneten Art, die von
Gebietskörperschaften unternommen, un-
terhalten oder besonders unterstützt wer-
den und deren Ertrag zu gemeinnützigen
Zwecken verwendet wird."

3. § 3 Abs. 3 entfällt.

4. Der letzte Satz des § 8 Abs. 2 hat zu lauten:
"Die Sonderzahlung ist nicht hinzuzurechnen,

wenn sie einem Dritten zu einem gemeinnützi-
gen Zweck zufließt."

5. Im § 10 Abs. 1 entfällt der eingeschobene Satzteil
,,- bei Vorführung von Bildstreifen (§ 2 Abs. 4
P. 9) 5 v. H. ~".

6. § 10 Abs. 4 hat zu lauten:
,,(4) Ob eine Abgabe für die Vorführung von

Bildstreifen (§ 2· Abs. 4 P. 9) ausgesdlrieben
wird, unterliegt im Rahmen der bundesgesetz-
lidlen Ermächtigung (§ 15 Abs. 3 lit. a Finanz-
ausgleidlsgesetz 1967, BGBI. Nr. 2) dem Be-
schluß der Gemeindevertretung. 11

7. § 29 hat zu lauten:
..§ 29.

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde.

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben
der Gemeinde sind mit Ausnahme der Durch-
führung des Verwaltungsstrafverfahrp.ns solchp.
des eigenen Wirkungsbereiches."

8. § 31 entfällt.

Artikel II

Dieses Gesetz tritt einen Monat nach dem seiner
Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberöster-
reim folgenden Monatsersten in Kraft.


